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Keues in Kürze
Droßtmeldongen und Radiotelegramme

Der Vater der Verträge von Locarno der engliſche
Botſchafter in Berlin Lord Abernon der der
Reichsregierung die engliſchen Anregungen über
mittelte die zu den Verhandlungen von Locarno

führten

Am Dienstagvormittag werden die Vertreter
des Rheinlandes von der Reichsregierung in Ber
lin empfangen werden um über die Verhand
lungen in Locarno in Kenntnis geſetzt zu werden
An dem Empfang werden etwa dreißig Perſanen
aus dem Rheinland teilnehmen und zwar Ver
treter der politiſchen Parteien und der wirtſchaft
lichen Verbände ſowohl h wie Arbeit
nehmer aus allen Teilen des be

Die Deutſchnationale Fraktion des Preußiſchen
Landtages hat eine große Anfrage an die Staats
regierung gerichtet welche Maßnahmen ſie zu er
greifen gedenkt um die bevorſtehende Kataſtrophe

ſtpreußen zu t e Die Anfrage be
tont daß die Wirtſchaftslage in Oſtpreußen be
onders infolge der Abſchnürung vom Mutterlande
ich im Laufe des letzten Jahres derart ver
ſchlechtert hat daß eine Wirtſchaftskataſtrophe un
vermeidlich erſcheint wenn nicht ſofort Schritte
zu ihrer Abwendung unternommen werden
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Die Verordnungen über die Zuwanderung von
Oſtjuden die ſeit der Revolution erlaſſen worden
ſind ſollen wie ein Antrag der Deutſchnationalen
Deutſchvölkiſchen und Wirtſchaftlichen Vereinigung
im Preußiſchen Landtage fordert der Oeffentlich
keit geſammelt bekanntgegeben werden

t

Der preußiſche Miniſter des Jnnern hat in
einem Erlaß an den Berliner Polizeipräſidenten
die bisher vorgeſehenen Beſchränkungen des
öffentlichen Tanzes auf beſtimmte Tage für
Groß Berlin n und dem Polizeipräſi
denten die weitere Regelung der Tanzerlaubnis
überlaſſen

etzten Gebietes

S

Geſtern hat das in Paris27 Manifeſtanten die im Verlaufe des am
12 Oktober ſtattgehabten 24ſtündigen General
ſtreiks feſtgenommen worden waren wegen Be
leidigung oder Gewaltanwendung gegenüber
Polizeibeamten wegen Beeinträchtigung der
Arbeitsfreiheit oder wegen Verſtoßes gegen einen
Ausweiſungsbefehl zu Strafen von einer Woche
bis zu ſechs Monaten verurteilt

Aus Paris wird gemeldet Die Druſen ſind in
die ſüdlichen Viertel von Damaskus eingedrungen
und haben mit Unterſtützung der Frankreich feind
lich geſinnten Bevölkerung ſowie mit Unterſtützung
einiger Kommuniſten vorgeſtern abend Zwiſchen
fälle hervorzurufen verſucht

J

Die Delegierten der Türkei und Bulgariens
haben in Angora einen Freundſchaftsvertrag und
ein ihm als Anhang beigegebenes Protokoll unter
zeichnet
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Jtalieniſche Truppen beſetzten im Norden desSomali Landes Shtafrita das untere Tal des
Nogal zwiſchen den beiden Sultanaten Obia und
Migiurtini die ſeit längerer Zeit miteinanderin Fehde lebhten Es werden alſo ruhig weiter
Eroberungskriege geführt

Reuter meldet aus Peking Die Streikräfte
Tſchangtſolins treffen gang Vorbereitungenum i tampflos auf das nördliche Ufer des

zratſe ehe Einigen Meldungen zuolge ahſichtigen die Provinzen Kiangſu und

Anhui zu räumen damit dem Zuſammentreten
der Zo i keine Schwierigkeiten bereitet
werden Allgemein wird jedoch angenommen daß
ſie ſich nicht weiter als nach Sutſchau i e
werden und daß ein Kampf unvermeidlich wird
e die gegneriſchen Truppen bis dahin vor

n

Locarno und wir
England iſt zufrieden Wirkönnen das verſtehen

Denn England hat ſein Hauptziel erreicht die
Gefahr eines franzöſiſchen Angriffs auf England
iſt bei Annahme der Verträge ausgeſchaltet und
für eine Völkerbundsaktion gegen Rußland dem
ſchlimmſten Feind Englands ſind alle Türen
offengelaſſen Und Belgien iſt ſowohl gegen Frank
reich wie gegen Deutſchland geſichert und behält
ſeinen Raub Eupen und Malmedy

Frankreichs Haltung iſt noch nicht zu über
ſehen Denn Annahme und Einhaltung der Ver
träge bedeutet auch ohne etwaige Abrüſtung
die Stillegung der franzöſiſchen Armee und damit
das Zurückſinken Frankreich auf die Machtſtellung
die ſeiner Volkskraft entſpricht alſo Sturz Frank
reichs von ſeiner Höhe und Einrangierung hinter
England Deutſchland und in einigen wenigen
Jahren hinter das an Bevölkerung und Kraft
mächtig fortſchreitende Jtalien

Aber was haben wir von Locarno
Prüfen wir ganz ſachlich Wird s wirklich Tat
ſache was in Locarno vereinbart iſt ſo ſind die
Verträge das größte Ereignis der ganzen Ge
ſchichte Europas Dann entſteht eine Friedens
gemeinſchaft aller Staaten unſeres Erdteils der
militäriſchen Verſtändigung kann unter dem Druck
der gemeinſamen Wirtſchaft die wirtſchaftliche
Verſtändigung und damit eine Entwicklung zu
neuem Wohlſtand und neuer Kulturblüte folgen
Der Untergang des Abendlandes iſt nicht mehr
zu fürchten

Für uns Deutſche aber gilt dann umgekehrt

Belgien auch das was oben über Frankreich geſagt iſt Wir als
größtes und tüchtigſtes Volk Europas müſſen ein
fach nach dem Geſetz der Schwerkraft auf den
oberſten Platz aufrücken und die nationalen Forde
rungen auf die in den Verträgen verzichtet iſt
ſetzen ſich dann von ſelbſt durch

Aber wird Tatſache werden was in Locarno
vereinbart iſt Sagen wir es offen heraus
Jrgendeine Garantie haben wir nicht

Will Frankreich den Frieden nicht halten ſo
haben wir umſonſt den Verſailler Vertrag zum
zweiten Mal und freiwillig unterſchrieben und
uns durch die Schiedsgerichtsverträge außenpoli
tiſch entmündigen laſſen Denn weder England
noch Jtalien haben ein Landheer das imſtande
wäre uns vor einem Einfall der Franzoſen oder
Polen rechtzeitig zu ſchützen Auch ſchützt uns die
Auslegung des Art 16 der Völkerbundsſatzungen
durchaus nicht vor der zwangsweiſen Teilnahme
an einem Krieg gegen Rußland Dazu müſſen wir
uns klar ſein daß wir in poſitiver Hinſicht
Freigabe des Rheinlandes des Saargebietes des
Anſchluſſes Deutſch Oeſterreichs Weſtpreußens
Oberſchleſiens und der Kolonien bisher nichts
nicht das Geringſte erreicht haben

Erſt müſſen wir alſo weitere feſte Zuſagen be
züglich unſerer Anſprüche haben und dann feſte
Garantien Der Gedanke der erſten deutſchen Note
zwar richtig Wir brauchen einen großen
Garanten außerhalb Europas Amerika
Amerika kann die Abrüſtung der übrigen
Staaten erzwingen dann ſind wir geſichert Dann
ſetzt die deutſche Volkskraft ſich durch

Der Wortlaut der Verträge
Das Schlußprotokoll

Das Schlußprotokoll von Locarno mit dem
Datum vom 16 Oktober ſetzt feſt daß die ihm als
Anlage beigefü ten Verträge mit der Klauſel

ne Varietur abgefaßt ſind alſo nur unverändert
und nur alle zuſammen angenommen oder ab
gelehnt werden können Die Vertreter der be
teiligten Parteien vereinbaren

am 1 Dezember d J in London zuſammen
zutreten

und in einer Sitzung die förmliche Unterzeichnung
der ſie betreffenden Urkunden vorzunehmen Der
franzöſiſche Miniſter der auswärtigen Angelegen
heiten macht Mitteilung davon daß im Anſchluß
an die obenerwähnten Entwürfe von Schieds
verträgen

r Polen und die Tſchechoſlowakei in
ocarno gleichfalls Entwürfe zu Abkommen auf

haben um ſich gegenſeitig den Nutzen
ieſer Verträge zu ſichern
Dieſe Abkommen werden regelrecht beim Völ

kerbunde hinterlegt werden Herr Briand hält
aber ſchon Abſchriften davon zur Verfügung der
hier vertretenen Mächte

Der großbritanniſche Staatsſekretär für aus
wärtige Angelegenheiten ſchlägt vor daß zur Be
antwortung gewiſſer vom deutſchen Reichskanzler
und Außenminiſter geſtellter Forderungen nach
Aufklärung des Artikels 16 der Völkerbunds

im Entwurf hier gleichfalls angeſchloſ
ſene Schreiben Anlage f gleichzeitig mit der
förmlichen Unterzeichnung der obenerwähnten Ur
kunden gerichtet wird

Dieſer Vorſchlag wird angenommen
Die Delegierten der hier vertretenen Regierung erklären ihre feſte Ueberzeugung daß die Sn

kraftſetzung dieſer Verträge und Abkommen in
r Maße dazu beitragen wird eine mora
iſche Entſpannun wiſchen den Nationen herbeizuführen h ſie die Löſung vieler

politiſcher und wirtſchaftlicher Probleme gemäß
den Intereſſen und Empfindungen der Völker
ſtark erleichtern wird und daß ſie durch die Feſti
gung des Friedens und der Sicherheit in Europa
das geeignete Mittel ſein wird in wirkſamer
c e die in Artikel 8 der Völkerbundsſatzung vor
geſehene

Entwaffnung zu beſchleunigen
Sie verpflichten ſich an den vom Völkerbund

bereits aufgenommenen Arbeiten hinſichtlich der
Entwaffnung aufrichtig mitzuwirken und die
Verwirklichung der Entwaffnung in einer all
gemeinen Verſtänbigung anzuſtreben

Der Weſtpakt
Anlage A

Der deutſche Reichspräſident Seine Majeſtät
r rm der Peter der Präſident der fran

zöſiſchen Republik Seine der König des
ereinigten Königreiches von Großbritannien und
rland und der überſeeiſchen Länder Kaiſer von
ndien Seine e tät der König von Jtalien
eſtrebt dem Wunſch nach Sicherheit und Schutz
ahmen der Völkerbundsſatzung und der zwiſchen

ihnen in Kraft befindlichen Verträge ergänzendearantie zu gewähren f
u genügen der die Völker beſeelt die unter der
eißel des Krieges von 1914 bis 1918 zu leiden

gehabt haben

d W

im Hinblick auf die Tatſashe daß die Ver
träge zur Neutraliſierung Belgiens
hinfällig geworden ſind und im Bewußtſein der
Notwendigkeit den Frieden in dem Gebiet zu
ſichern das ſo oft der Schauplatz europäiſcher Kon

flikte rin gleicher Weiſe beſeelt von dem aufrichtigen
Wunſche allen beteiligten Signatarmächten im

haben beſchloſſen zu dieſem Zwecke einen Ver
trag zu ſchließen und haben Bevollmächtigte er
nannt die über folgende Beſtimmungen überein
gekommen ſind

Verzicht auf Grenzänderung
Artikel 1

Die vertragſchließenden Teile garantieren
jeder für ſich und insgeſamt in der in den folgen
den Artikeln beſtimmten Weiſe die Aufrechterhal
tung des ſich aus den Grenzen zwiſchen Deutſch
land und Belgien und zwiſchen Deutſchland und
Frankreich ergebenden territorialen status quo

die Unverleztlichkeit dieſer Grenzen wie ſie durch
den in Verſailles am 28 Juni 1919 unterzeich
neten Friedensvertrag oder in deſſen Ausfüh
rung feſtgeſetzt ſind ſowie die Beobachtung der
Beſtimmungen der Artikel 42 und 43 des bezeich
neten Vertrages über die demilitariſierte Zone

Verzicht auf gegenſeitige Angriffe
Artikel 2

Deutſchland und Belgien und ebenſo Deutſch
land und Frankreich verpflichten ſich gegen
ſeitig in keinem Falle zu einem Angriff oder
zu einem Einfall oder zum Kriege gegenein
ander zu ſchreiten

Dieſe Beſtimmung findet jedoch keine An
wendung wenn es ſich handelt

1 um die Ausübung des Rechtes zur
Verteidigung das heißt des Rechtes zum
Widerſtand gegen eine Verletzung der Verpflich
tung des vorſtehenden Abſatzes oder gegen einen
flagranten Verſtoß gegen die Artikel 42 oder
43 des Vertrages von Venrſailles ſofern ein
ſolcher Verſtoß eine nicht e rrte Angriffs
handlung darſtellt und wegen der Zuſammen
ziehung von Streitkräften in der demilitariſier
ten Zone ein ſofortiges Handeln notwendig iſt

2 um eine Aktion auf Grund des
Artikel 16 der Völkerbundsſatzung

3 um eine Aktion die auf Grund einer Ent
ſcheidung der Verſammlung oder des Rates des
Völkerbundes oder auf Grund des Artikel 15
Abſ 7 der Völkerbundsſatzung erfolgt voraus
geſetzt daß ſo die Aktion in dieſem letzten Falle
gegen einen Staat richtet der zuerſt zum Angriff
geſchritten iſt

Schieösverfahren
Artikel 3

Jm Hinblick auf die von ihnen im Artikel 2
beiderſeits übernommenen Verpflichtungen ver

ſich Deutſchland und Belgien ſowie
eutſchland und Frankreich auf friedlichem Wege

und zwar in folgender
licher Art zu regeln die ſe etwa entzweien und
die nicht auf dem Wege s gewöhnlichen diplo
matiſchen Verfahrens gelöſt werden können

e F bei denen die ien übere Uweligen Hegte in Streit bed iel

eiſe alle Fragen jeg

Richtern unterbreitet werden deren Entſchei
dung zu befolgen die Parteien ſich verpflichten

Jede andere Frage iſt einer Vergleichskom
miſſion zu unterbreiten Wird der von dieſer
Kommiſſion vorgeſchlagenen Regelung nicht
von beiden Parteien zugeſtimmt ſo iſt die Frage
vor den Völkerbundsrat zu bringen der gemäß
Artikel 15 der Völkeröundsſatzung befindet

Die Einzelheiten dieſer Methoden friedlicher
Regelung bilden den Gegenſtand beſonderer Ab
kommen die am heutigen Tage unterzeichnet wor
den ſind

Verfahren bei Vertragsbruch
Artikel 4

1 Jſt einer der Hohen Vertragſchließenden
Teile der Anſicht daß einer Verletzung des Art 2
des gegenwärtigen Vertrages oder ein Verſtoß
gegen die Artikel 42 oder 43 des Vertrages von
Verſailles begangen worden iſt oder begangen
wird ſo wird er die Frage ſofort vor den
Völkerbundsrat bringen

2 Sobald der Völkerbundsrat feſtgeſtellt hat
daß eine ſolche Verletzung oder ein ſolcher Verſtoß
begangen worden iſt zeigt er dies unverzäüglich
den Signatarmächten des gegenwärtigen Ver
trages an und jede von ihnen verpflichtet ſich
in ſolchem Falle der Macht gegen die ſich die
beanſtandete Handlung richtet ſofort ihren
Beiſtand zu gewähren

3 Jm Falle einer flagranten Ver
letzung des Artikel 2 des gegenwärtigen
Vertrages oder eines flagranten Verſtoßes
gegen die Artikel 42 oder 43 des Vertrages von
Verſailles durch einen der Hohen Vertrag
ſchließenden Teile verpflichtet ſich ſchon jetzt
jede der anderen vertragſchließenden Mächte
ſobald ihr erkennbar geworden iſt daß dieſe
Verletzung oder dieſer Verſtoß eine nicht
an u e Angriffshandlung darIl daß i inblick ſeitclteng dek Setne ſ Leſchreitung t
der Feindſeligkeiten oder die

ein ſofortiges Handeln geboten iſt demjenigen
Teile gegen den eine ſolche Verletzung oder
ein ſolcher Verſtoß gerichtet worden iſt ſoſort
ihren Beiſtand zu gewähren

Deſſen ungeachtet wird der gemäß Abſatz 1 des
gegenwärtigen Artikels mit der Frage befaßte
Völkerbundsrat das Ergebnis ſeiner Feſtſtellungen
bekanntgegeben Die Hohen Vertragſchließenden
Teile verpflichten ſich in ſolchem Falle nach Maß
d der Empfehlungen des Rates zu handeln

ie alle Stimmen mit Ausnahme derjenigen der
Vertreter der in die Feindſeligkeiten verſtrickten
Teile auf ſich vereint haben

Die Garantien
Artikel 5

Die Beſtimmung des Artikel 3 des gegen
wärtigen Vertrages wird in nachſtehender Weiſe
unter die Garantie der Hohen Vertragſchließen
den Teile geſtellt

Wenn ſich eine der im Artikel 3 genannten
Mächte weigert das Verfahren zur friedlichen
Regelung zu befolgen oder eine ſchiedsgerichtliche
oder richterliche Entſcheidung auszuführen und
eine Verletzung des Artikel 2 des gegenwärtigen
Vertrages oder einen Verſtoß gegen die Artikel
42 oder 43 des Vertrages von Verſailles begeht
ſo finden die Beſtimmungen des Artikel 4 An
wendung

Falls eine der im Artikel 3 genannten Mächte
ohne eine Verletzung des Artikel 2 des gegen
wärtiges Vertrages oder einen Verſtoß gegen die
Artikel 42 oder 43 des Vertrages von Verſailles
zu begehen ſich weigert das Verfahren zur friedlichen Regelung zu befolgen oder eine ſſebege

richtliche oder richterliche Entſcheidung auszu
führen ſo wird der andere Teil die Angelegen
heit vor den Völkerbundsrat bringen der die zu
ergreifenden Maßnahmen vorſchlagen wird die
Hohen Vertragſchließenden Teile werden dieſe

Vorſchläge befolgen J
Keine Fenderung des Verſailler

Vertrages
Artikel 6

Die Beſtimmungen des gegenwärtigen Ver
trages laſſen die Rechte und Pflichten unbe
rührt die ſich für die Hohen Vertragſchließenden
Teile aus dem Friedensvertrag von Verſailles
ſowie ars den ergänzenden Vereinbarungen
einſchließlich der in London am 30 Auguſt 1924
unterzeichneten ergeben

Keine Beſchränkung des völker

bundes
Atikel 7

rig der der Siche
rung des Friedens dienen ſoll und der Völker
bundsſatzung entſpricht kann nicht ſo ausgelegt
werden als beſchränke er die Aufgabe des
Völkerbundes die zur wirkſamen Wahrung
Weltfriedens geeigneten M

greifen

Der

Raßnahmen zu

von Streitkräften in der demilitariſierten Zone

des
er

h



Kündbarkeit des Vertrages
Artikel 8

Der enwärtige Vertrag ſoll gemäß derVölkerbun gatane im Völkerbund ngeirggep
werden Er bleibt ſolange in Kraft bis der Rat
auf den drei Monate vorher den anderen
Signatarmächten anzukündigenden Antrag eines
der Hohen Vertragſchließenden Teile mit einer
Mehrheit von mindeſtens zwei Drittel der Stim
men feſtſtellt daß der Völkerbund den Hohen Ver
tragſchließenden Teilen hinreichende Garantien
bietet Der Vertrag tritt alsdann nach Ablauf
einer Friſt von einem Jahre außer Kraft

Artikel 9
Der gegenwärtige Vertrag ſoll keinem der

britif en Dominions noch Jndien
irgendeine Verp u auferlegen es ſei denn daß die Regierung des
Dominions oder Jndiens anzeigt daß ſie dieſe
Verpflichtungen annimmt

Artikel 10

Der n e P ſoll ratifiziert werden und die Ratifttat onsurkunden ſollen ſobald

als möglich in Genf im Archiv des Völkerbundes
hinterlegt werden

ſobald alle RatiEr ſoll in Kraft tret
fikationsurkunden hinterlegt ſind und Deutſchland
Mitglied des Völkerbundes geworden iſt

Der gegenwärtige in einem einzigen Exemplar
ausgefertige Vertrag ſoll im Archiv des Völker
bundes hinterlegt werden deſſen Generalſekretär
gebeten wird jedem der Hohen Vertragſchließen
den Teile beglaubigte Abſchriften zuzuſtellen

Zu Urkund deſſen haben die eingangs genann
ten Bevollmächtigten den gegenwärtigen Vertrag
unterzeichnet

n

Auslegung des Artikel 16
Anlage F

Die deutſche Delegation hat gewiſſe Klar
ſtellungen hinſichtlich des Art 16 der Völkerbunds
ſatzung verlangt Wir ſind nicht zuſtändig im
Namen des Völkerbundes zu ſprechen wir zögern
aber nicht nach den in der Verſammlung und
in den Kommiſſionen des Völkerbundes bereits
gepflogenen Beratungen und nach den zwiſchen
uns ausgetauſchten Erläuterungen ihr die Aus
legung mitzuteilen die wir unſererſeits dem
Art 16 geben

Nach dieſer Auslegung ſind die für die
Völkerbundsmitglieder aus dieſem Artikel ſich
ergebenden Verpflichtungen ſo zu verſtehen daß
jedes der Mitglieder des Völkerbundes gehalten
iſt loyal und wirkſam mitzuarbeiten um den
Satzungen Achtung zu verſchaffen und um jeder
Angriffshandlung entgegenzutreten in einem
Maße das mit ſeiner militäriſchen Lage ver
träglich iſt und das ſeiner geographiſchen Lage
Rechnung trägt
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Der Schiedsvertrag mit Belgien
FHnlage B

Die mit gehöriger Vollmacht verſehenen Un
terzeichneten

von ihren Regierungen beauftragt die Einzel
heiten des eſtzuſetzen wonach ſo wie
dies in Artikel 3 des heute zwiſchen Deutſchland
Belgien Frankreich Großbritannien und Jtalien
geſchloſſenen Vertrages vorgeſehen iſt zur fried
lichen Löſung aller Fragen geſchritten werden ſoll
die nicht durch gütliche Uebereinkunft zwiſchen
Deutſchland und Belgien gelöſt werden können

ſind über die nachſtehenden Beſtimmungen
übereingekommen

Teil l
Artikel 1 Alle Streitfragen jeglicher Art zwi

ſchen Deutſchland und Belgien bei denen die
Parteien über ihre d hege Rechte im
Streite ſind und die nicht auf dem Wege des ge
wöhnlichen diplomatiſchen Verfahrens gütlich z
regelt werden können ſollen in der nachſtehend be
ſtimmten Weiſe ſei es einem Schiedsgericht 5 es
dem Ständigen Jnternationalen Gerichtshof zur
Entſcheidung unterbreitet werden Es beſteht Ein
verſtändnis darüber daß die vorſtehend erwähnten
Streitfragen namentlich diejenigen umfaſſen die
p gerttket 13 der Völkerbundsſatzung aufgeführt
ind

Dieſe Beſtimmung findet keine Anwendung auf
Streitfragen die aus Tatſachen entſprungen ſind
die zeitlich vor dieſem Abkommen liegen und der
u v angehörenie Streitfragen für deren Löſung in an
deren zwiſchen Deutſchland und Belgien in Gel
tung befindlichen Abkommen ein beſonderes Ver
fahren vorgeſehen iſt werden nach Maßgabe der
Beſtimmungen dieſer Abkommen geregelt

Artikel 2 Vor jedem Schiedsverfahren und
vor jedem Verfahren bei dem Ständigen Jnter
nationalen Gerichtshof kann die Streitfrage durch
Vereinbarung der Parteien zur Herbeiführung
eines Vergleichs einer ſtändigen internationalen
Kommiſſion genannt Ständige Ver
gleichskommiſſion unterbreitet werden
die gemäß dem gegenwärtigen Abkommen gebildet
wirrb

Artikel 3 Handelt es ſich um eine Streitfrage
deren Gegenſtand nach der inneren Geſetzgebung
einer der Parteien zur an keit ihrer Lan
desgerichte gehört ſo wird der Streitfall dem im
gegenwärtigen Abkommen vorgeſehenen V 7
ren erſt dann unterworfen wenn das innerhalb
einer angemeſſenen Friſt von der zuſtändigen Gerichtsbehörde des es etiaſen Urteil die
Rechtskraft erlangt hat

Artikel 4 Die in Artikel 2 vorgeſehene Stän
dige Vergleichskommiſſion beſteht aus 5 Mitglie
dern die wie et eſtellt werden Die deutſche
und die belg Regierung ernennen jede
einen Kommiſſarihrer Staatsange
hörigkeit ſie wählen die 3 übrigen
Kommiſſare in Einvernehmen unter den Staatsangehö
rigen dritter Mächte Dieſe drei Kom
miſſare müſſen von verſchiedener eng
e net 3 er e r z eutu e be e Regierung den Vorſitzenden

der Kommiſſion

Aus Paris wird gemeldet daß der ruſſiſche
Außenminiſter Tſchitſcherin dem franzöſiſchen
Außenminiſter Briand den Wunſch ausgeſprochen
hat mit ihm in Verhandlungen zu treten Es
ſei alſo möglich daß Tſchitſcherin demnächſt nach
Paris komme Der ruſſiſche Botſchafter in Paris
Kraſſin iſt nach langem Aufenthalt in Moskau
heute nach Paris zurückgefahren

Die Nachricht iſt von großer Bedeutung Denn
Rußland muß die Möglichkeit ins Auge faſſen daß
die Verträge von Locarno angenommen werden
Dann ſteht es einem geſamten Weſteuropa gegen
über deſſen gemeinſamem Angriff es ſchwerlich
ſtandhalten könnte Dabei würde Frankreich als

Die Kommiſſare werden für drei ſore er
nannt ihre Wiederernennung iſt zuläſſig Sie
bleiben in Tätigkeit bis zur Beſtellung eines Nach
folgers und jedenfalls bis zur Beendigung der zu
Zeit des Ablaufs ihres Auftrages im
findlichen Arbeiten

Stellen die infolge Todesfalls Amtsnieder
legung oder ſonſtiger Behinderung frei werdenwerden in kürzeſter Friſt nach dem u

nur e ven en Verfahren wieder beſetzt
rtikel 5 Die Stän n Vergleichskommiſſion

wird innerhalb von drei Monaten nach Jnkraft
treten des gegenwärtigen Abkommens gebildet

Artikel 6 Die Ständige Vergleichskommiſ
kry tritt in Tätigkeit auf einen Antrag der von

en beiden Parteien in gegenſeitigem Einverneh
men oder mangels eines en
von einer der beiden Parteien an den Vorſitzenden
u richten iſt Der Antrag enthält eine kurze Dar
tellung des Streitfalls

Die Artikel 7 bis 15 regeln das weitere Ver
fahren beide Parteien müſſen zu Wort kommen
die Fewnnaen werden mit Stimmenmehrheit
getroffen

Artikel 18 Kommt es vor der Ständigen Ver
gleichskommiſſion nicht zu einem Vergleiche ſo
wird die Streitfrage mittels einer zu verein
barenden Schiedsordnung unterbreitet entweder
dem Ständigen Jnternationalen Gerichtshof ge
mäß den in ſeinem Statut vorgeſehenen Bedin

und Verfahrensvorſchriften oder einem
chiedsgericht W den Bedingungen und Ver

ſehr ten die im Haager Abkommen zur
iedlichen Erledigung internationaler Streitfälle

vom 18 Oktober 1907 vorgeſehen ſind
Können ſich die Parteien über die Schieds

ordnung nicht einigen ſo iſt jede von ihnen nach
dem ſie dies einen Monat vorher angekündigt hat
befugt die Streitfrage durch einen Antrag un
mittelbar vor den Ständigen Jnternationalen
Gerichtshof zu bringen

Teil II
Artikel 17 Alle Fragen über die die deul

ſche Regierung und die belgiſche Regierung un
einig ſind ohne ſte auf dem gewöhnlichen diplo

matiſchen Wege gütlich löſen zu können und bei
denen nicht gemäß Artikel 1 des gegenwärtigen
Abkommens die Löſung durch Richterſpruch ver
langt werden kann werden falls ſie für ihre
Regelung nicht ſchon durch andere zwiſchen den
Parteien geltende Abkommen ein Verfahren
vorgeſehen iſt der Ständigen Vergleichskom
miſſion unterbreitet Dieſe hat die Aufgabe
den Parteien eine annehmbare Löſung vorzu
ſchlagen und jedenfalls einen Bericht zu er
ſtatten

Das in den Artikeln 6 bis 15 des gegenwär
tigen Abkommens vorgeſehene Verfahren findet
Anwendung

Artikel 18 Wenn ſich die Parteien nicht inner
halb eines Monats 339 Abſchluß der Arbeiten
der Ständigen Vergleichskommiſſion verſtändigt
r wird die Frage durch Antrag einer der

arteien vor den Völkerbundsrat gebracht der
emäß Artikel 15 der Völkerbundsſatzung zu be
inden hat

Allgemeine Beſtimmungen
Artikel 19 Jn allen Fällen und namentlich

dann wenn die zwir ger en Parteien ſtreitige
Frage aus bereits vollzogenen oder unmittelbar

evorſtehenden Handlungen hervorgeht wird die
Ständige Vergleichskommiſſion oder falls dieſe
nicht mit der Angelegenheit ber iſt das Schieds

r

ange be

gericht oder der Ständige Jnternationale Ge
richtshof und zwar dieſer gemäß Artikel 41 ſei
nes Status ſo ſchnell wie möglich anordnen
welche vorläufigen Maßnahmen zu treffen ſind
Es iſt des Völkerbundsrats wenn er mit der
Frage befaßt wird gleichfalls vorläufige Maß
nahmen anzuordnen Die deutſche und die bel
giſche Regierung verpflichten dieſe Anordnungen zu befolgen ſich jeder aßnahme zu ent

alten die eine nachteilige Rückwirkung auf die
usführung der rn oder der von derStändigen Vergleichskommiſſion oder dem Völker

bundsrat d Regelung haben könnteund allgemein jegliche Handlung zu vermeiden
die geeignet wäre die Streitigkeit zu verſchärfen
oder auszudehnen

Artikel 209 Das ehe Abkommenangt zwiſchen Deutſch and und Belgien auch

nun zur Anwendung wenn andere Mächte
gleichfalls an dem Streitfall beteiligt ſind
Artikel 21 Das gegenwärtige Abkommen ſoll

ratifiziert werden Für das Jnkrafttreten des
Abkommens und ſeine Geltungsdauer gilt das
Gleiche wie für den genannten Vertrag

Schieösvertrag mit Frankreich
Anlage C

Dieſe Anlage enthält den Entwurf des
mens zwiſchen Deutſchland und

Frankreich der mit dem als Anlage B beige
fügten Entwurfe des Schiedsabkommens zwiſchen

r die Ernen

Franzöſiſch ruſſiſche Annäherung
größte Militärmacht auch der gefährlichſte Gegner
ſein Die gewünſchten Verhandlungen werden da
her den Zweck haben Frankreich dafür zu ge
winnen daß es im Völkerbund gegen eine gemein
ſame Aktion gegen Rußland ſtimmt womit die
Angriffsgefahr für Rußland nahezu ausgeſchaltet
wäre

Wir Deutſchen können nur wünſchen daß dieſe
Einigung zuſtande kommt dann ſind wir von einer
der Hauptſorgen aus den Locarnoverträgen be
freit daß der Weſtpakt ſtatt eines Friedenspaktes
ein Kriegspakt gegen Rußland wird Hoffentlich
erfolgt die ruſſiſch franzöſiſche Einigung aber nicht
auf unſere Koſten insbeſondere in Ausfuhr
fragen wovor freilich auch die Annahme der
Locarnoverträge uns nicht ſchützen würde

CCIIIV GEEEEEEXxEGEXGGG KKLK
Schieösvertrag mit Polen

Anlage D
t Der Schiedsvertrag mit Polen betont einlei
end

daß die Rechte eines Staates nur mit ſeiner
Zuſtimmung geändert werden können

Die Artikel 1 bis 20 des Entwurfs des deutſch
ne Schiedsvertrags entſprechen genau den

rtikeln 1 bis 20 des vorſtehend als Anlage B
wiedergegebenen Entwurfs des deutſch belgiſchen
Schiedsabkommens

Artikel 21 Der gegenwärtige Vertrag der der
e ehe entſpricht berührt nicht die

Rechte und Pflichten der Hohen Vertragſchließen
den Teile in ihrer e aft als Mitglieder des
Völkerbundes und ſoll nicht ſo ausgelegt werden
als ob er die e des Völkerbundes be
ſchränkte die zur wirkſamen Wahrung des Welt
riedens geeigneten Maßnahmen HK ergreifen

Artikel 22 Der gegenwärtige Vertrag ſoll ra
tifiziert werden as Jnkrafttreten des Ver
trags und ſeine Geltungsdauer gilt das Gleiche
wie für den genannten Vertrag

Schieösvertrag mit der
Tſchechoſlowakei

Anlage E
Dieſe Anlage enthält den Entwurf des

Schiedsvertrags hen Deutſchland und der
ei der genau dem vorſtehend als

Anlage D wiedergegebenen Entwurf des deutſch
polniſchen Schiedsvertrags entſpricht

Das Blatt Dr Streſemanns
über Locarno

Die bisherigen Berliner Preſſeſtimmen über
die Verträge von Locarno ſind im allgemeinen
urückhaltend Das Urteil der deutſchnationglen
lätter t nicht günſtig Die den Außenminiſter

Dr Streſemann naheſtehende Tägliche Rund
ſchau ſetzt ſich für die Verträge ein und ſchreibt
u

daß die deutſche Auffaſſung ſich in allen Punk
ten in Locarno durchgeſetzt hat und daß eine
Aenderung des Verſailler Vertrages auf fried

ſei
Daß die Frage der Rückwirkungen in Lo

carno nicht in vertraglicher Form gelöſt worden
ſei habe ſeine Urſache darin daß den Außen
miniſtern die Vollmacht zum Eingehen vertrag
licher Bedingungen gefehlt habe Jn der Sa
ſelbſt habe jedoch weitgehende Uebereinſtimmung

Auch die franzöſiſche Delegation habe
beſtimmte Rückwirkungen des eauf die Frage der Beſerung für ganz ſelbſtver

ſtändlich gehalten und ſich nur außerſtande er
klärt ohne die Hinzuziehung gleichberechtigter
Miniſter bindende Verpflichtungen zu über
nehmen

Jedenfalls ſei allen Beteiligten klar daß eine
Unterzeichnung des Vertrages von Locarno nur
77777 könne wenn die notwendigen
Rückwirkungen vorher ſichtbar ge
worden ſind

ouuwu n
Friedenszweifel in England

Unſer Londoner Berichterſtatter ſchreibt uns
An dem Tage an dem in Locarno der Sichereitspakt heieie wurde und an der Kirche der

adonna del Saſſo in Flammenlettern das Wort
PAX aufleuchtete hielt in Lincoln der engliſche
Miniſter für Luftfa rtweſen Sir Samuel Hoare
eine Rede in der er in grellen Bildern die
Schrecken des nächſten Krieges ausmalte und r
die Einrichtung einer aus Freiwilligen gebildeten
Reſerveluftſtreitflotte Stimmung machte die alsErgänzun der regulären en e
iſt Der Miniſter war ſich des Widerſpruchs durch
aus bewußt der darin lag daß er gerade in dem

Aer für die rer Propaganda machte in dem eine Aera des Friedens ein
geleitet wurde denn er erklärte daß England nach
wie vor die Pflicht habe ſpyſtematiſch ſeine
nationale Verteidigung zu organiſieren DasPeinlichſte an dieſer Erklärung t daß ſie zweifel

los durchaus berechtigt iſt
Wenn abermals ein europäiſcher Kriausbrechen ſie e

ſagte der Miniſter ſo wäre es leicht möglich daß
S Schlachten nicht auf fremden Boden ge5 agen werden Viel wahrſcheinlicher iſt daß ſie
über unſern großen Städten ausgetragen werden
und daß die Leidtragenden Ziviliſten Männer
Frauen und Kinder ſein werden Während des
ganzen letzten Krieges wurden vom Feinde nur
ungefähr 300 Tonnen Bomben über England abge
worfen Heute könnten feindliche Luftſtreitkräfte
aſt dasſelbe Gewicht alle 24 Stunden abwerfen
er Kanal kann jetzt in 10 Minuten über

flogen erden J
er Miniſter kann dabet natürlich nur an einen

beſtimmten Stuat nämlich Frankreich gedacht
ben und wenn man bedenkt daß dieſer Staat

noch immer als der Alliierte Englands bezeichnet
wird ſo kann man ein Gefühl der Verblüffunüber die Sonderbarkeiten der Weltgeſchichte ich

ganz unterdrücken Buſſe

mittel für 1925 erſchöpft ſind Jnpemn Wege auch fernerhin nicht ausgeſchloſſen f en

Beginn der Höfle Debatte im Lanötag
Der preußiſche Landtag erledigte geſtern eine

Anzahl kleinerer Haushalte ſo u a den der
e der Lotterieverwaltung derberrechnungskammer der Staatsſchuld ohne er

ebliche Debatte Beim Haushalt des Landtageshie der Wert der parlamentariſchen Unter
uchungsausſchüſſe den Gegenſtand eines längeren

einungsaustauſches wobei es aber zu mate
riellen Beſchlußfaſſungen nicht kam Der Haushalt
des Staatsrats wurde bewilligt ein Antrag der
Sozialdemokraten und Kommuniſten auf ſeine Be
Wer abgelehnt Dann wandte ſich das Haus
er zweiten Beratung des Haushalts der Juſtiz

verwaltung zu Der Juſtizminiſter Dr am Zehnhoff iſt r ſeinen ſndheitszuſtand vorerſt
noch an der Teilnahme an der Verhandlung ver
hindert

Man begann mit dem Höflefall über den ein
ſtattlicher Band als Ausſchußmaterial vorliegt

Der Zentrumsredner Kammergerichtsrat Dr
SchmidtLichtenberg kam zu dem Ergebnis daß
die Juſtizirrtümer durch den Fall Höfle um ein
Ler bedenkliches Beiſpiel vermehrt worden ſeien

er deutſchnationale Redner Dr Seelmann kam
zu genau entegegengeſetztem Ergebnis ein Ver
ſchulden der Juſtizbehörden könne er nicht feſt
ſtellen Die Beſprechung wird heute fortgeſetzt
Nach dem bisherigen ſieht es leider nicht aus
als ob bei den Höfle Erörterungen etwas beſſeres
herauskommen ſollte als gegenſeitige Verfein
dung

a r ailalh r r

Die Verſuchsanſtalt für Moorkultur
Die Fraktion der Deutſchen Volkspartei hat

den Antrag eingebracht das Staatsminiſterium
aufzufordern die für die Vollendung der gärtneri
ſchen Verſuchsanſtalt in Großbeeren bei Berlin
noch erforderlichen Mittel von 200 000 M ſo ſchnell
als möglich zur Verfügung zu ſtellen

Die Stadt Berlin hatte der Lehr und For
r ür Gartenbau 72 Morgen Land in
Großbeeren ü e um hier die erſte gärt
neriſche Verſuchsanſtalt auf Moorboden zu er
richten und für die erſte Einrichtung 30 000 M
überwieſen Vom Preußiſchen Staat ſind zu den
auf rund 300 000 M veranlagten Koſten bis jetzt
97 000 M beigetragen worden eitere Zah
lungen hat der Finanzminiſter trotz energiſcher Be
fürwortung durch das Landwirtſchaftsminiſterium
abgelehnt

Bei der außerordentlichen Bedeutung einer
land wirtſchaftlichen Nutzbarmachung der gewal
tigen Moorflächen Deutſchlands berührt die
miniſterielle Sparſamkeit im Kleinen recht eigen
tümlich Hoffentlich ſpielen dabei keine partei
politiſchen Gegenſätze zwiſchen dem demokratiſchen
Finanzminiſter und der Leitung der Verſuchsan
ſtalt mit

r adaalgdhe

Förderung von Silberfuchsfarmen
Auf eine kleine Anfrage deutſchvolksparteilicher

e Landtagsabgeordneter hat der preud iniſter für Landwirtſchaft Domänen und
orſten wie folgt geantwortet Die Bewegungzur Anlage von Pelſlierſerwen wird von mir auf

merkſam verfolgt Jn meinem Auftrage haben
ein Tierzuchtdirektor der Landwirtſchaftskammer
in Königsberg i Pr und ein Profeſſor der Land
wirtſchaftlichen Hochſchule Berlin eine Reiſe zum
Studium von Silberfuchsfarmen im Allgäu in
Mecklenburg und in Norwegen angetreten Der
angeforderte Reiſebericht liegt noch nicht vor

Die Gewährung von zur Einrich
tung von Pelztierfarmen war bislang nicht mög
lich da die hierfür in Frage kommenden Etats

die Staatsforſtverwaltung zur Errichtung einer
Silberfuchsfarm eine Fläche von 2 Hektar auf
zwölf Jahre an Jntereſſenten e über
laſſen Die Einrichtung von Si
von Seiten des Staates iſt nicht geplant da die
in außerdeutſchen Ländern gemachten Erfahrungen
dies nicht als zweckmäßig erſcheinen laſſen

Mieterbank und Wohnungsbau

Der Bundesbeirat des Reichsbundes Deutſcher
Mieter E Berlin tagte bei Anweſenheit der
Vertreter von 21 Landesverbänden in Magdeburg
Die Schaffung der Deutſchen Mieterbank und die
rn einer gemeinnützigen Wohnungsfür
ſorgegeſellſchaft wurde mit einer überwältigenden
Mehrheit r Eine eder Zahl von Bo
zirkskaſſen und Zahlſtellen iſt bereits eingerichtet
worden Eine Reihe von Bauvorhaben iſt in Vor
bereitung Eine r zu der geplanten
Aenderung des Mieterſchutzgeſetzes wurde vom R
A Dr Goetzel Berlin erläutert und von der Ver
ſammlung gutgeheißen Gegen den Abbau des
Mieterſchutzgeſetzes ſollen die erforderlichen Maß
nahmen r werden Entrüſtung und ener
giſchen Proteſ r der preußiſche Erlaß über die
Unterbringung obdachloſer Mieter hervor Die
von über 40 Delegierten beſuchte Tagung zeigte
den einmütigen Willen das Jntereſſe der Wo en
Mieterſchaft auch weiterhin entſprechend wahrzu
nehmen

Aus Karlsruhe wird uns gemeldet daß dort
abermals drei Firmen große Vorräte von Ziga
retten verbrennen laſſen mußten weil ſie keine
Möglichkeit ſahen nach der am 1 Oktober in
Kraft getretenen Materialſteuer ihre Ware zu
einem höheren re e abzuſetzen Der Ver
luſt wäre infolge der Steuer um Tauſende ver
rößert worden Weiter wird uns berichtet
inem Bürger dem ſeine Schweſter in Amerika

eine Freude machen wollte wurden auf dem Zoll
amt auf Grund der neuen en Beſtim
mungen für 50 aus Amerika geſandte Zigaretten
nicht weniger als 23 M Zollgebühr abverlangt
Der Mann überließ hierauf das Geſchenk der
Zollbehörde zur Verfügung

r

Zwiſchen der italieniſchen Fiat Automobilgeaſolſt und der Ford Company iſt eine Ver

ſtändigung dahingehend erzielt worden ein ge
meinſames Vorgehen auf dem Weltautomobil
Fer zwiſchen den beiden Firmen in die Wege

Trübe Stimmungiſt häufig eine Folge ſchlechter Verdauung
Sie beheben dieſes Uebel leicht u ſchmerz

os mit LaxinKonfekt dem milden
ſicher wirkenden Abführmittel Doſe M1 0

ten
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